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An der Spitze
KLassifizierung Wer einen Gefahrguttransport in 
Auftrag gibt, muss sehr viel dokumentieren.

Fo
to

: H
oy

er

Die Transportkette beginnt beim 
Auftraggeber des Absenders. Häu-
fig handelt es sich hierbei um den 

Hersteller, der eine Spedition mit der Ver-
sendung des Gefahrgutes beauftragt. 
Wird allerdings kein Speditionsauftrag 
geschlossen und beauftragt der Hersteller 
direkt einen Frachtführer mit dem Trans-
port oder transportiert die Ware selbst, 
gibt es keinen Auftraggeber. Die Pflichten 
beginnen dann beim Absender. 
Eine konkrete Definition des Auftragge-
bers des Absenders findet sich weder in 
den internationalen Gefahrgutvor-
schriften des ADR noch in der nationalen 
Gefahrgutverordnung GGVSEB. Mittel-
bar wird er im ADR lediglich bei den 
Pflichten des Absenders in 1.4.2.1.3 ADR 
angesprochen. Dort heißt es: Handelt der 
Absender im Auftrag eines Dritten, so hat 
dieser den Absender schriftlich auf das 
gefährliche Gut hinzuweisen und ihm alle 
Auskünfte und Dokumente, die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlich sind, 
zur Verfügung zu stellen. „Das Unterneh-
men, das einen Absender mit dem Ver-
sand des Gefahrgutes beauftragt“ wäre 
dann eine plausible Definition dieses Ver-
antwortungsbereiches. 

Gefahrgutpflichten versus Incoterms
Vergleicht man die Aufgaben, im Wesent-
lichen die Hinweispflichten an den Ab-
sender, mit den handelsrechtlichen Bezie-
hungen in Form der Incoterms, wird ein 
Problem offensichtlich, welches häufig 
auftritt. Wenn „Ab Werk – EX Works 
(EXW)“ bestellt wird, beauftragt der Kun-
de des Herstellers einen Spediteur mit der 
Organisation des Transports. Dieser Spe-
diteur wird somit zum Absender im Sinne 
der GGVSEB und auch im Sinne des 
ADR, da die Definitionen hier deckungs-
gleich sind. Der Hersteller weiß häufig 
nicht, wer den Transport durchführt und 
sieht dies erst, wenn der Fahrer an der 
Pforte oder beim Versand vorfährt. Es 
kann sich dabei um den Spediteur selbst 
handeln oder um ein von ihm beauf-
tragtes Fuhrunternehmen. Der Kunde, 
der den Spediteur beauftragt – in Einzel-
fällen könnte es sich sogar um eine Privat-
person handeln – verfügt aber unter Um-
ständen nicht über Informationen, ob es 
sich bei dem Transportgut um ein Gefahr-
gut handelt. Er bestellt „nur“ ein Produkt 
beim Hersteller. Dann funktioniert die In-
formationskette schon zu Beginn der 
Transportkette nicht ausreichend. In der 
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WAS muSS Der AuftrAGGeber tun?
•  Schriftliche Information des Absenders über Angaben im Beförderungspapier nach 5.4.1.1 

und 5.4.1.2 ADR
• Schriftliche Informationen des Absenders über begaste Güterbeförderungseinheiten
• Schriftlicher Hinweis an Absender auf Fahrwegbestimmung 
• Hinweis an Absender auf Transport als begrenzte Menge und Angabe der Bruttomasse
• Hinweis an Absender auf Transport als freigestellte Menge und Anzahl der Packstücke
•  Unterweisung der Mitarbeiter über Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung der allge-

meinen Sicherungsmaßnahmen gemäß Kapitel 1.10
•  Erstellung und Implementierung eines Sicherungsplans, wenn an der Beförderung von Ge-

fahrgut mit hohem Gefahrenpotenzial beteiligt
•  Unterweisung aller Mitarbeiter, die an der Gefahrgutabwicklung beteiligt sind und Aufbe-

wahrung der Bescheinigungen für fünf Jahre
• Spezielle Unterweisung beim Umgang mit begasten Güterbeförderungseinheiten
• Wahrnehmung allgemeiner Sicherheitspflichten 

Der auf-
traggeber 
ist meist 
Hersteller 
eines ge-
fahrgutes.
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Folge kommt es vor, dass das Fahrzeug 
keine Gefahrgutausrüstung und/oder der 
Fahrer keine ADR-Bescheinigung hat und 
damit nicht verladen werden kann.
Eine Lösung der Problematik ist nicht tri-
vial. Letztendlich sind hier wieder die 
Hersteller der Gefahrgüter gefragt, auch 
wenn eine solche Pflicht noch nirgends 
niedergelegt ist. Sie müssten im Falle einer 
solchen Konstellation ihre Kunden expli-
zit auf die Gefahrguttransportproblema-
tik hinweisen und die erforderlichen In-
formationen zur Weitergabe an den Spe-
diteur bereits im Vorfeld zur Verfügung 
stellen.

Pflichten im Detail
Die Pflichten des Auftraggebers des Ab-
senders sind zunächst im § 17 der 
GGVSEB aufgelistet. Zusätzliche Pflich-
ten finden sich dann in den § 27 (3), (4), 
(5) und (6) sowie im § 29 (5). Hauptsäch-
lich handelt es sich hierbei um Hinweis-
pflichten gegenüber dem nächsten Betei-
ligten in der Transportkette, das heißt ge-
genüber dem Absender. § 17 fordert 
zunächst, dass dem Absender die Anga-
ben gemäß 5.4.1.1 und 5.4.1.2 des ADR in 
schriftlicher Form mitzuteilen sind, sei es 
via Fax, E-Mail oder anderen Arten der 
Datenübertragung. Was zunächst einfach 
aussieht, entpuppt sich bei näherer Be-
trachtung als umfangreiche Informati-
onspflicht, da 5.4.1.1 und 5.4.1.2 des ADR 
detailliert und über mehrere Seiten auflis-
ten, welche Angaben grundsätzlich und in 
speziellen Fällen zusätzlich in einem Be-
förderungspapier anzugeben sind. 

nutzen von Checklisten
Im Verlauf der Serie über die Verantwort-
lichkeiten stellen wir Checklisten zur Ver-
fügung. Diese lassen sich auf mehrere 
Weise sinnvoll für die betriebliche Praxis 
verwenden. Zunächst können sie dazu 
dienen, die Pflichten im Unternehmen si-
cher umzusetzen. Bei Abarbeitung der 
Checklisten kann man sicher sein, nichts 
zu vergessen. Nicht umsonst arbeiten Pi-
loten vor jedem Start ihre Checklisten 
durch, es ist also keine Frage der Intelli-
genz. Die zur Verfügung gestellten Check-
listen enthalten zunächst alle Pflichten, 
die in der GGVSEB aufgelistet sind. Sinn-
vollerweise sollte man diese zunächst 
durcharbeiten und die Prüfpunkte elimi-

nieren, die für den Aufgabenbereich der 
Firma nicht relevant sind. Diese so erstell-
ten, individualisierten Checklisten kön-
nen dann für die Bearbeitung verwendet 
werden. Sie sind auch hilfreich für die Un-
terweisung der Mitarbeiter. Dann können 
die Prüflisten dazu benutzt werden, die 
Prozesse innerhalb der Unternehmen sys-
tematisch zu überprüfen unter dem Mot-
to: „Haben wir auch tatsächlich an alles 
gedacht?“ und „Wie läuft es bei uns in der 
Praxis ab?“ Ein weiterer Nutzen liegt in 
der rechtssicheren Übertragung von Un-
ternehmerpflichten, die anhand der 
Checklisten durchgeführt werden kann. 
Zunächst kann man anhand der Prüf-
punkte klären, wer im Unternehmen tat-
sächlich verantwortlich ist.
Als weiterer Punkt können diese Check-
listen auch einem Gefahrgutbeauftragten 
für seine Überwachungstätigkeit dienen, 
denn schließlich enthalten sie alle Pflich-
ten, die die beauftragte Person zu beach-
ten hat und diese muss wiederum er über-
wachen.
Last not least können anhand der Check-
listen systematisch Audits durchgeführt 
werden um festzustellen, wie gut die be-
triebliche Gefahrgutorganisation funkti-
oniert.

VerAntWortunG
Zwölfteilige Serie zu Pflichten und Verant-
wortlichkeiten bei der Gefahrgutbeförde-
rung. Praxisgerechte Tipps zur Umsetzung 
der Pflichten und zur Schulung der Mitar-
beiter sollen helfen, den Dschungel der 
Rechtsvorschriften durchschaubarer, nach-
vollziehbarer und den eigenen Unter-
nehmerpflichten leichter zuordenbar zu 
machen.

Teil 1: Übersicht und Definitionen
Teil 2: Auftraggeber des Absenders
Teil 3: Absender
Teil 4: Beförderer
Teil 5: Verpacker
Teil 6: Verlader
Teil 7: Befüller
Teil 8: Fahrzeugführer
Teil 9: Entlader
Teil 10: Empfänger
Teil 11: Sonstige Verantwortlichkeiten
Teil 12: Multimodaler Transport

CheCklISte onlIne 
Die Kurzcheckliste auf Seite 16 umfasst alle Pflichten des 
 Auftraggebers des Absenders. Im Internet unter www. 
gefahrgut-online.de steht in der Rubrik „Fachinformati-
onen“ die vollständige checkliste zum Download bereit.
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